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Ergänzungsblätter zum Buch 

 
Keplinger / Wimmer 

Führerscheingesetz – Praxiskommentar  
16. Auflage 

 
 

Der Novellenspiegel ist zu ergänzen: 
 

BGBl. I Nr. 48/2021  (Art. 5; Änderung des FSG; IA 1252/A BlgNR 27. GP; AB 
679 BlgNR 27. GP) 

 

BGBl. I Nr. 153/2021 (20. FSG-Novelle; RV 848 BlgNR 27. GP; AB 871 BlgNR 
27. GP) 

 

BGBl. I Nr. 154/2021 (Art. 1; 21. FSG-Novelle; RV 946 BlgNR 27. GP; AB 996 
BlgNR 27. GP) 

 
 
 

§ 2 Abs. 1a hat zu lauten [ab 1. März 2022]: 
 
 (1a) Abweichend von Abs. 1 Z 5 lit. a umfasst die Klasse B auch Kraftwagen, 
deren höchstzulässige Gesamtmasse mehr als 3 500 kg, aber nicht mehr als 4 250 
kg beträgt, sofern 

1.  es sich um Fahrzeuge mit alternativem Antrieb gemäß § 2 Abs. 1 Z 47 KFG 
1967 handelt, 

2.  sie für den Gütertransport eingesetzt werden, 
3.  mit diesen Kraftwagen keine Anhänger gezogen werden, 
4.  die 3 500 kg übersteigende Masse ausschließlich auf das zusätzliche Ge-

wicht des Antriebssystems gegenüber dem Antriebssystem von Fahrzeu-
gen mit denselben Abmessungen, die mit herkömmlichen Verbrennungs-
motoren mit Fremd- oder Selbstzündung ausgestattet sind, zurückzuführen 
sind und 

5.  die Ladekapazität gegenüber diesen Fahrzeugen nicht erhöht ist. 
Der Lenker muss zumindest zwei Jahre ununterbrochen im Besitz der Klasse B 
sein. Diese Berechtigung gilt nur für den Verkehr in Österreich. 
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§ 7 Abs. 3 Z 3 hat zu lauten: 
 

3.  als Lenker eines Kraftfahrzeuges durch Übertretung von Verkehrsvor-
schriften ein Verhalten setzt, das an sich geeignet ist, besonders gefährli-
che Verhältnisse herbeizuführen, oder mit besonderer Rücksichtslosigkeit 
gegen die für das Lenken eines Kraftfahrzeuges maßgebenden Verkehrs-
vorschriften verstoßen hat; als Verhalten, das geeignet ist, besonders ge-
fährliche Verhältnisse herbeizuführen, gelten insbesondere 
a.  erhebliche Überschreitungen der jeweils zulässigen Höchstgeschwin-

digkeit vor Schulen, Kindergärten und vergleichbaren Einrichtungen 
sowie auf Schutzwegen oder Radfahrerüberfahrten, sowie jedenfalls 
Überschreitungen der jeweils zulässigen Höchstgeschwindigkeit im 
Ortsgebiet um mehr als 80 km/h oder außerhalb des Ortsgebiets um 
mehr als 90 km/h, 

b.  das Nichteinhalten des zeitlichen Sicherheitsabstandes beim Hinterei-
nanderfahren, sofern der zeitliche Sicherheitsabstand eine Zeitdauer 
von 0,2 Sekunden unterschritten hat und diese Übertretungen mit 
technischen Messgeräten festgestellt wurden, 

c.  das Übertreten von Überholverboten bei besonders schlechten oder 
bei weitem nicht ausreichenden Sichtverhältnissen 

d.  die Beteiligung an unerlaubten Straßenrennen oder 
e.  das Fahren gegen die Fahrtrichtung auf Autobahnen; 

 
 
 
§ 7 Abs. 3 Z 10 hat zu lauten: 
 

10.  eine strafbare Handlung gemäß § 102, § 131, § 142, § 143 oder den 
§§ 278b bis 278g StGB begangen hat; 
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§ 24 Abs. 3 hat zu lauten: 
 
 (3) Bei der Entziehung oder Einschränkung der Lenkberechtigung kann die 
Behörde begleitende Maßnahmen (Nachschulung und dgl.) oder die Beibringung 
eines amtsärztlichen Gutachtens über die gesundheitliche Eignung anordnen. Die 
Behörde hat unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 3a eine Nachschulung 
anzuordnen: 

1.  wenn die Entziehung in der Probezeit (§ 4) erfolgt, 
1a. wegen einer in § 7 Abs. 3 Z 3 genannten Übertretung, 
2.  wegen einer zweiten in § 7 Abs. 3 Z 4 genannten Übertretung innerhalb von 

vier Jahren oder 
3.  wegen einer Übertretung gemäß § 99 Abs. 1 oder 1a StVO 1960. 

Die Behörde hat unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 3a und sofern es sich 
nicht um einen Probeführerscheinbesitzer handelt, bei der erstmaligen Übertre-
tung gemäß § 99 Abs. 1b StVO 1960 ein Verkehrscoaching zur Bewusstmachung 
der besonderen Gefahren des Lenkens von Kraftfahrzeugen unter Alkoholeinfluss 
oder Suchtgiftbeeinträchtigung und dessen Folgen, bei Begehung einer Übertre-
tung gemäß § 99 Abs. 1b StVO 1960 innerhalb von fünf Jahren ab der Begehung 
einer Übertretung gemäß § 99 Abs. 1 bis 1b StVO 1960 jedoch eine Nachschulung 
anzuordnen. Im Rahmen des amtsärztlichen Gutachtens kann die Beibringung der 
erforderlichen fachärztlichen oder einer verkehrspsychologischen Stellungnahme 
aufgetragen werden. Bei einer zweiten oder weiteren innerhalb von vier Jahren 
begangenen Übertretung gemäß § 7 Abs. 3 Z 3 oder einer (auch erstmaligen) Über-
tretung gemäß § 99 Abs. 1 StVO 1960 ist unbeschadet der Bestimmungen des 
Abs. 3a zusätzlich die Beibringung eines von einem Amtsarzt erstellten Gutach-
tens über die gesundheitliche Eignung gemäß § 8 sowie die Beibringung einer 
verkehrspsychologischen Stellungnahme anzuordnen; im Fall einer Übertretung 
gemäß § 7 Abs. 3 Z 3 kann sich die verkehrspsychologische Untersuchung auf die 
Feststellung der Bereitschaft zur Verkehrsanpassung beschränken. Wurde eine 
dieser Anordnungen innerhalb der festgesetzten Frist nicht befolgt oder wurden 
die zur Erstellung des ärztlichen Gutachtens erforderlichen Befunde nicht beige-
bracht oder wurde die Mitarbeit bei Absolvierung der begleitenden Maßnahme 
unterlassen, so endet die Entziehungsdauer nicht vor Befolgung der Anordnung. 
Wurde von einem Probeführerscheinbesitzer die Anordnung der Nachschulung 
nicht befolgt oder die Mitarbeit bei dieser unterlassen, so ist die Lenkberechtigung 
bis zur Befolgung der Anordnung zu entziehen. Wurde die Anordnung der Absol-
vierung der fehlenden Stufe(n) gemäß § 4c Abs. 2 nicht befolgt oder wurde dabei 
die Mitarbeit unterlassen, so ist die Lenkberechtigung jener Klasse, für die die 
angeordnete(n) Stufe(n) nicht absolviert wurde(n), bis zur Befolgung der Anord-
nung zu entziehen. Eine diesbezügliche Entziehung der Klasse B zieht jedenfalls 
eine Entziehung der Klassen C(C1), CE(C1E), D(D1) und DE(D1E) nach sich. Die 
Anordnung der begleitenden Maßnahme oder des ärztlichen Gutachtens hat ent-
weder im Bescheid, mit dem die Entziehung oder Einschränkung ausgesprochen 
wird, oder in einem gesonderten Bescheid zugleich mit dem Entziehungsbescheid 
zu erfolgen. Die Behörde hat eine angemessene Frist zu setzen, innerhalb derer 
das Verkehrscoaching zu absolvieren ist. Wird das Verkehrscoaching nicht inner-
halb dieser Frist absolviert, hat die Behörde die Lenkberechtigung bis zur Befol-
gung der Anordnung zu entziehen. 
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§ 26 Abs. 2a hat zu lauten: 
 
 (2a) Im Falle der erstmaligen Begehung einer in § 7 Abs. 3 Z 3 genannten Über-
tretung hat die Entziehungsdauer mindestens sechs Monate zu betragen, sofern 
nicht gemäß Abs. 2 eine längere Entziehungsdauer auszusprechen ist. Eine nach 
Ablauf von vier Jahren seit der letzten Übertretung begangene derartige Übertre-
tung gilt als erstmalig begangen. 
 
 
 
§ 26 Abs. 3 hat zu lauten: 
 
 (3) Im Falle der erstmaligen Begehung einer in § 7 Abs. 3 Z 4 genannten Über-
tretung - sofern die Übertretung nicht geeignet war, besonders gefährliche Ver-
hältnisse herbeizuführen oder nicht mit besonderer Rücksichtslosigkeit gegen-
über anderen Straßenbenützern begangen wurde (§ 7 Abs. 3 Z 3) oder auch eine 
Übertretung gemäß Abs. 1 oder 2 vorliegt - hat die Entziehungsdauer  
 1.  ein Monat,  
 2.  wenn die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet um mehr 

als 60 km/h oder außerhalb des Ortsgebiets um mehr als 70 km/h über-
schritten worden ist, mindestens drei Monate  

zu betragen. Bei wiederholter Begehung einer derartigen Übertretung innerhalb 
von vier Jahren hat die Entziehungsdauer, sofern in keinem Fall eine Qualifizie-
rung im Sinne der Z 2 gegeben ist mindestens drei Monate, sonst mindestens 
sechs Monate zu betragen. Eine nach Ablauf von vier Jahren seit der letzten Über-
tretung begangene derartige Übertretung gilt als erstmalig begangen. 
 
 
 
§ 41 Abs. 14 wird angefügt [ab 1. März 2022]: 
 
 (14) Für die Anwendung der Bestimmungen des § 7 Abs. 3 Z 3, § 24 Abs. 3 Z 1a 
und 2, § 24 Abs. 3 fünfter Satz (hinsichtlich der in § 7 Abs. 3 Z 3 genannten Delik-
te), § 26 Abs. 3 Z 1 und 2 sowie § 26 Abs. 3 zweiter und dritter Satz auf Delikte, die 
vor dem 1. September 2021 begangen worden sind, ist die bis zum 1. September 
2021 geltende Rechtslage anzuwenden. Für Delikte, die vor dem 1. September 
2021 begangen wurden, ist für die Fristberechnung zur Beurteilung der Frage, ob 
ein Delikt erstmalig begangen ist (§ 24 Abs. 3 Z 2, § 26 Abs. 2a zweiter Satz und 
§ 26 Abs. 3 zweiter und dritter Satz) die bis 1. September 2021 geltende Frist von 
zwei Jahren anzuwenden. Berechtigungen gemäß § 2 Abs. 1a, die vor dem 1. März 
2022 erteilt worden sind, bleiben im ursprünglichen Berechtigungsumfang auf-
recht. Dies gilt auch dann, wenn ein neuer Führerschein ohne Code 120 ausge-
stellt wird. 
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§ 43 Abs. 31 und Abs. 32 werden angefügt: 
 
 (31) § 7 Abs. 3 Z 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2021 
tritt mit 1. August 2021 in Kraft. 
 
 
 (32) § 7 Abs. 3, § 24 Abs. 3, § 26 Abs. 3 und § 41 Abs. 14 erster und zweiter Satz 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 154/2021 treten mit 1. September 
2021 in Kraft. § 2 Abs. 1a und § 41 Abs. 14 dritter und vierter Satz in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 154/2021 treten mit 1. März 2022 in Kraft. 
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B.2. Nachschulungsverordnung 
 

Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie 
über verkehrspsychologische Nachschulungen 

(Nachschulungsverordnung FSG-NV) 
 
 
BGBl. II Nr. 357/2002 
idF 
BGBl. II Nr. 196/2004 (VfGH) 
BGBl. II Nr. 32/2005 
BGBl. II Nr. 220/2005 
BGBl. II Nr. 452/2021 
 
 Auf Grund der §§ 4, 24 und 36 des Führerscheingesetzes, BGBl. I Nr. 120/1997 
idF BGBl. I Nr. 25/2001 sowie des § 8 Abs. 1 und 2 des Bundesministeriengesetzes 
BGBl. Nr. 76/1986 idF BGBl. I Nr. 87/2002, wird verordnet: 
 
 
§ 5 Abs. 2 hat zu lauten: 
 
 (2) Die Nachschulung gemäß §§ 2 bis 4 und 4a ist in Gruppen mit mindestens 
drei und höchstens elf Teilnehmern durchzuführen. Ist einem Teilnehmer die Teil-
nahme an einer Gruppensitzung nicht möglich, kann in begründeten Ausnahmefäl-
len höchstens eine Gruppensitzung durch ein Einzelgespräch im Ausmaß von 
einem Drittel der Dauer der versäumten Gruppensitzung ersetzt werden. Abgese-
hen davon hat die Zusammensetzung der Gruppe über die gesamte Dauer des 
Nachschulungskurses gleich zu bleiben. 
 
 
§ 13 Abs. 4 wird angefügt: 
 
 (4) § 5 Abs. 2 in der Fassung BGBl. II Nr. 452/2021 tritt am 1. Dezember 2021 in 
Kraft. 
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B.3. Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung 
 

Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und  
Verkehr über die gesundheitliche Eignung  

zum Lenken von Kraftfahrzeugen 
(Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung - FSG-GV) 

 
 
BGBl. II Nr. 322/1997  
zuletzt idF 
BGBl. II Nr. 206/2016 
BGBl. II Nr. 64/2018 
BGBl. II Nr. 228/2019 
BGBl. II Nr. 267/2021 
 
  Auf Grund der §§ 8 und 34 des Führerscheingesetzes, BGBl. I Nr. 120/1997, 
wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les verordnet: 
 
 
§ 23 Abs. 3 hat zu lauten: 
 
 (3) Für eine verkehrspsychologische Untersuchung sind vom zu Untersuchen-
den zu zahlen: 

1. Screening gemäß § 18 Abs. 4  .............................................................  130 Euro 
2. kraftfahrspezifische Leistungsfähigkeit  ............................................  181 Euro 
3. volle verkehrspsychologische Untersuchung  ..................................  363 Euro 
4. verkehrspsychologische Untersuchung gemäß § 18 Abs. 4a  .........  181 Euro 

Diese Beträge verstehen sich exklusive Umsatzsteuer. 
 
 
 
§ 25 Abs. 9 wird angefügt: 
 
 (9) § 23 Abs. 3 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 267/2021 tritt am 1. 
Juli 2021 in Kraft. 
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B.6. Heereslenkberechtigungsverordnung 2013 

 
Verordnung des Bundesministers für Landesverteidigung  

über die Heereslenkberechtigung  
(Heereslenkberechtigungsverordnung 2013 - HLBV 2013) 

 
 
BGBl. II Nr. 422/2012 
idF 
BGBl. II Nr. 217/2017 
BGBl. II Nr. 183/2020 
BGBl. II Nr. 43/2021 
 
  Auf Grund des § 22 des Führerscheingesetzes (FSG), BGBl. I Nr. 120/1997, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 15/2017, wird im Einverneh-
men mit der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie verordnet: 
[…] 
 
 
 
§ 14 Abs. 1 Z 9 hat zu lauten: 
 

9.  in der Klasse D:  
 Kraftwagen mit mehr als acht Plätzen für beförderte Personen außer dem 

Lenkerplatz, auch wenn mit ihnen ein Anhänger bis zu einer höchstzuläs-
sigen Gesamtmasse von nicht mehr als 2300 kg gezogen wird; 

 
 
 
§ 14 Abs. 1 Z 10 hat zu lauten: 
 

10. in der Klasse D1:  
 Kraftwagen mit nicht mehr als 16 Plätzen für beförderte Personen außer 

dem Lenkerplatz und mit einer höchsten Gesamtlänge von acht Metern, 
auch wenn mit ihnen ein Anhänger bis zu einer höchstzulässigen  
Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg gezogen wird;  

 
 
 
§ 14 Abs. 1 Z 13 hat zu lauten: 
 

13. in der Klasse M2:  
 Geschützte oder gepanzerte Kampf- oder Gefechtsfahrzeuge als Ketten-

fahrzeuge, auch wenn mit ihnen ein Anhänger bis zu einer höchstzulässi-
gen Gesamtmasse von nicht mehr als 3 500 kg gezogen wird. 
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§ 14 Abs. 2 Z 7 hat zu lauten: 
 

7.  Klasse M2E:  
 Alle Anhänger;  

 
 
 
§ 17 Abs. 1a wird eingefügt: 
 
 (1c) Der § 14 Abs. 1 Z 9, § 14 Abs. 1 Z 10, § 14 Abs. 1 Z 13 sowie § 14 Abs. 2 Z 7, 
jeweils in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 43/2021, treten mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
 
 


